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AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
BAG Bundesamt für Gesundheit
SNB Schweizerische Nationalbank
IV Invalidenversicherung
EO Erwerbsersatzordnung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
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Etats
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OFSP Office fédéral de la santé publique
BNS Banque nationale suisse
AI Assurance-invalidité
APG allocations pour perte de gain
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Obwohl der Bundesrat im März 2018 einen Vorschlag für eine «ausgewogene Paar- und
Familienbesteuerung», also für eine Abschaffung der Heiratsstrafe, vorgelegt hatte,
empfahl die WAK-NR der grossen Kammer im Februar 2019 mit 12 zu 12 Stimmen bei
Stichentscheid des Kommissionspräsidenten Jean-François Rime (svp, FR), der
Standesinitiative des Kantons Aargau mit ebendiesem Ziel Folge zu geben. Dadurch solle
der Druck auf den Bundesrat aufrechterhalten werden, argumentierte die
Kommissionsmehrheit. 1
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Im März 2017 reichte der Kantonsrat von St. Gallen eine Standesinitiative ein, die zum
Ziel hatte, die Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, ausdrücklich genannt wurden die
Pensionskassen, der AHV-Ausgleichsfonds sowie die (Freizügigkeits-)Stiftungen der
zweiten und dritten Säule, von den Negativzinsen auszunehmen. Aufgrund des
Tiefzinsumfeldes sei es für die Vorsorgeeinrichtungen schwierig, Renditen zu
erwirtschaften, erklärte der St. Galler Kantonsrat. Zudem würden bei einer
Aufkapitalisierung öffentlicher Pensionskassen – wie sie der Kanton St. Gallen plane –
noch mehr Negativzinsen anfallen. Im Mai 2018 entschied die WAK-SR einstimmig, der
Standesinitiative keine Folge zu geben, da die Geldpolitik in der Verantwortung der
Nationalbank liege. Damit die Negativzinsen im Stande seien, den Druck auf den
Schweizer Franken zu reduzieren, dürfe es nur so wenige Ausnahmen wie möglich
geben, argumentierte die Kommission. Zudem stelle das weltweite Tiefzinsumfeld eine
grössere Herausforderung für die Vorsorgeeinrichtungen dar als die Negativzinsen. 
Im Mai 2018 behandelte der Ständerat die Vorlage; Paul Rechsteiner (sp, SG) hatte einen
Antrag auf Folge geben gestellt. Pirmin Bischof (cvp, SO) erklärte als
Kommissionspräsident, dass die WAK-SR die Vorlage ausführlich behandelt habe. Man
habe einen Bericht zur Geldpolitik aus dem Dezember 2016 sowie die Stellungnahme
des Bundesrates zur Motion Kuprecht (Mo. 15.3160) in Betracht gezogen und sei
überzeugt, dass ausschliesslich die SNB für die Geldpolitik verantwortlich sei und sie
diese folglich unabhängig gestalten können müsse. Wie bereits die WAK-SR erklärt
hatte, seien zudem die Anlagen kaum von den Negativzinsen betroffen. Hingegen
fürchte man den präjudiziellen Charakter einer solchen Entscheidung: Andere
Institutionen, zum Beispiel Lebensversicherungen, könnten ebenfalls eine Ausnahme
von den Negativzinsen verlangen. Schliesslich seien die zentrale Bundesverwaltung
sowie die Compenswiss, also der AHV/IV/EO-Ausgleichsfonds, bereits von den
Negativzinsen ausgenommen. 
Paul Rechsteiner bedauerte, dass sich die WAK-SR nicht ausführlicher mit der
Standesinitiative beschäftigt habe, denn eine Ausnahme der Vorsorgeeinrichtungen
würde den Wechselkurs nicht beeinflussen und somit dem Zweck der Negativzinsen,
die Anlagen auf dem Schweizer Markt weniger attraktiv zu machen, nicht zuwiderlaufen.
Die übrigen Redner zeigten ein gewisses Verständnis für die Standesinitiative des
Kantons St. Gallen und anerkannten das angesprochene Problem. Während aber Alex
Kuprecht (svp, SZ) um Annahme des Vorstosses bat, sahen Martin Schmid (fdp, GR) und
Hannes Germann (svp, SH) die Lösung des Problems woanders: Schuld seien die
Negativzinsen – Germann sprach von einer «schleichenden Enteignung des Volkes» –,
man solle daher keine weiteren Ausnahmen machen, stattdessen solle die SNB die
Negativzinsen so schnell wie möglich abschaffen. Schliesslich sprach sich der Ständerat
mit 32 zu 6 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gegen Folge geben aus. 2
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Krankenversicherung

Eine gerechte Verwaltung der KVG-Reserven strebte der Kanton Genf im April 2017 mit
einer Standesinitiative an, die zuvor im Grossen Rat einstimmig angenommen worden
war. Demnach sollte der Anteil Reserven einer versicherten Person bei einem
Krankenkassenwechsel an die neue Krankenkasse überwiesen und zusätzlich zum
gesetzlichen Minimal- auch ein Maximalbetrag bei den Reserven definiert werden. Der
Kanton Genf kritisierte insbesondere, dass bei der Prämienberechnung die Kosten
eines Kantons berücksichtigt würden, bei den Reserven jedoch nicht. Dies erlaube es
den Krankenkassen, „die überschüssigen Reserven gewisser Kantone zum Ausgleich der
fehlenden Reserven in anderen Kantonen zu nutzen.“ Die Debatte zum Anstieg der
Krankenkassenprämien war zu dem Zeitpunkt im Kanton Genf besonders virulent, da
der Kanton schweizweit die zweithöchsten Prämien aufwies (nach Basel-Stadt) und
diese fürs Jahr 2017 erneut um 5.7 Prozent angestiegen waren. Bereits im September
2016 hatte der Genfer Regierungsrat Mauro Poggia erklärt, dass das BAG hätte
überprüfen sollen, ob die Prämien für die Solvenzsicherung der Kassen ausreichen
würden. Stattdessen habe es einen stärkeren Prämienanstieg veranlasst, als von den
Krankenkassen gefordert worden war. Die Genfer seien aber nicht dafür verantwortlich,
dass die Reserven der Krankenkassen geschmolzen sind, da ihre Prämien – zusammen
mit denjenigen von acht anderen Kantonen – zwischen 1996 und 2013 stärker
angestiegen seien als ihre Kosten. Die Standesinitiative sollte somit dazu dienen, diesen
gemäss Poggia ungerechtfertigt grossen Anteil, den die Genfer an die Reservenbildung
zahlen müssen, zukünftig zu reduzieren. 

Die SGK-SR verwies in ihrem Kommissionsbericht auf frühere, ähnliche Vorschläge (z.B.
Mo. 08.3737, Kt.Iv. 09.320, BRG 12.026) sowie auf die unterschiedlichen Logiken von
Prämien und Reserven: Der Sinn von Reserven sei es, die Zahlungsfähigkeit eines
Krankenversicherers insgesamt aufrechtzuerhalten, während die Prämien die kantonal
unterschiedlichen Kosten decken müssten. Zudem bestehe kein persönliches
Deckungskapital, das bei einem Krankenkassenwechsel mitgenommen werden könnte.
Um es zu erstellen, müssten die Krankenkassen eine aufwändige und komplexe
individuelle Kontoführung einrichten. Dieser Systemwechsel würde aber neue Probleme
bezüglich der Risikoselektion schaffen, da insbesondere gute Risiken die Kassen
wechselten. Gemäss SGK-SR reiche die Bemächtigung des BAG aus, Prämien nicht zu
genehmigen, die „unangemessen hoch über den Kosten liegen oder zu übermässigen
Reserven führen“. Folglich lehnte sie die Standesinitiative mit 9 zu 0 Stimmen ab. Diese
Position verdeutlichte Alex Kuprecht (svp, SZ) auch in der Ständeratsdebatte. Liliane
Maury Pasquier (sp, GE) beschrieb jedoch noch einmal die Problematik aus Genfer
Sicht: Es könne nicht sein, dass einige Krankenversicherer mehr als dreimal so hohe
Reserven aufwiesen, als zur Wahrung der finanziellen Sicherheit notwendig wären,
wenn gleichzeitig in einigen Kantonen der Prämienanstieg deutlich grösser sei als der
Anstieg der Gesundheitskosten. Da sie jedoch nicht an der Kommissionssitzung habe
teilnehmen können und der Vorstoss kaum Unterstützung in der Kommission erfahren
habe, verzichte sie auf einen Antrag auf Folge geben. Die kleine Kammer folgte der
Standesinitiative entsprechend nicht. 3
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1) Medienmitteilung WAK-NR vom 27.2.19
2) AB SR, 2018, S. 337 ff.; Kommissionsbericht WAK-SR vom 4.5.18
3) AB SR, 2018, S. 126 f.; Kommissionsbericht der SGK-SR vom 15.1.18; TG, 26.9.15; TG, 27.9.16
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